
der Stadt Fehmarn für die Stadtbücherei

Aufgrund des $ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom
23.07.1996 (GVOBI. Schl.-H S. 529) in der derzeit  gutt igen Fassung und der Si 1, 4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes-schleswig-Hotjein in der Fas-
sung vom 22.O7.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 564) in der derzeit  gult igen Fassung wird
nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 1 I . Mätrz ZöOq folgendä Sat-
zung erlassen:

s l
Träger und Aufgaben

Die Stadtbücherei, im folgenden Bücherei genannt, ist eine öffenliche Einrichtung.
Sie wird in der Trägerschaft der Stadt Fehmarn geführt. Aufgabe der Bücherei sind
Bildung, Information und Unterhaltung durch die Bereitstellung, Vorhaltung und Aus-
le ihe von Medien (Bücher,  Zei tungen, audiovisuel le Medien unO Spiele).

s 2
Umfang der Benutzung

(1) Jedermann ist berechtigt, im Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung und der
ergänzenden Anordnungen (Abs. 2) die Bücherei zu benutzen.

(2) Der BÜrgermeister erlässt eine Hausordnung und setzt die Benutzungszeiten fest.
lm Rahmen dieser Satzung, der Hausordnung und der Benutzungszeiten kann die
Leitung der Bücherei besondere Bestimmungän für die Benutzun-g einzelner Einrich-
tungen treffen.

s 3
Anmeldung

(1) Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage seines gültigen personalaus-
weises oder Reisepasses an. Benutzer bis zum volländeten tä. teiensjahr haben
die schriftl iche Zustim mun g des gesetzl ichen Vertreters nachzuweisen.

(2) Der Benutzer, bei Kindern und Jugendlichen der gesetzliche Vertreter, erkennt die
Bestimmungen über die Benutzung der Bücherei bei der Anmeldung durch eigene
Unterschrift an.

(3) Nach der Anmeldung erhält der Benutzer einen Benutzerausweis. Der Benutzer-
ausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadt. Sein Verlust, Anderun-gen des Namens und der Anschrift sind der Bücherei unverzüglich mitzuteilen. Bei
Verlust des Benutzerausweises wird ein Ersatzausweis ausgestellt.



(4) Der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn die Bücherei es verlangt oder die
Voraussetzung für die Benutzung nicht gegeben ist.

s 4
Entleihung, Verlängerung, Vormerkung

(1) Bücher und andere Medien werden gegen Vorlage des Benutzerausweises für
die Dauer von 4 Wochen ausgeliehen. ln begründeten Ausnahmefällen und für be-
stimmte Mediengruppen kann die Leihfrist verkürzt, verlängert oder eine Enleihung
ausgeschlossen werden. Die Leitung der Bücherei kann Ausnahmen zulassen.

(2) Die Leihfrist kann vor Ablauf auf Antrag bis zu jeweils vier Wochen verlängert
werden, wenn keine andenveitige Vorbestellung vorliegt. Eine Verlängerung kann
maximal zweimal erfolgen. Auf Verlangen sind die entl iehenen Medien voälegen.

(3) Ausgeliehene Bücher und andere Medien können vorbestellt werden.

( ) Die Bücherei kann entl iehene Bücher und andere Medien jederzeit zurückfordern.

(5) Bucher und andere Medien, die nicht im Bestand der Bücherei geführt werden,
können auf Antrag des Benutzers durch ,,Leihwerke der Bibliotheken" nach den hier-
für geltenden Richtl inien beschafft weroen.

s 5
Behandlung der entl iehenen Bücher und anderer Medien, Haftung

(1) Der Benutzer hat die Bücher und anderen Medien sowie alle Einrichtungen der
BÜcherei sorgfältig zu behandeln und sie vor Veränderung, Beschmutzung und Be-
schädigung zu bewahren.

(2) Der Verlust entl iehener Bücher und anderer Medien ist der Bucherei unverzüg-
lich anzuzeigen. Es ist nicht erlaubt, Bücher und andere Medien Dritten zu überlas-
sen.

(3) Für Beschädigung, Verschmutzung oder Verlust haftet der Benutzer. Bei Repa-
ratur und Wiederbeschaffung beschädigter oder verlorener Medien sind die Repa-
raturkosten bzw. die Neubeschaffungskosten zu ersetzen.

(4) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzerausweises entstehen, haftet der
eingetragene Benutzer, bei Kindern und Jugendlichen der gesetzliche Vertreter.

(5) Benutzer, in deren Wohnung eine meldepflichtige übertragbare Krankheit auftritt,
dürfen die Bücherei während der Zeit der Ansteckungsgefahinicht benutzen. Bereits
entl iehene Bücher und andere Medien dürfen erst nath fachgerechter Desinfektion,
für die der Nutzer verantwortl ich ist, zurückgebracht werden.-Eine entsprechende
Bescheinigung ist vorzulegen.



(6) Taschen, Mappen und andere Behältnisse sind vor der Auswahl der Bücher und
anderer Medien an dem dafür vorgesehenen Platz abzulegen.

(7) Die Bücherei haftet nicht für Schäden, die auf die Benutzung von angebotener
Software zurückzuführen sind, hier insbesondere Schäden durch Virenprogramme.

s 6
Gebühren

(1) lm Rahmen der Benutzung der Bücherei werden nachstehend aufgefuhrte Ge-
bühren erhoben.

' l . a) Jahresgebühr für Erwachsene für jeweils 12 Monate 18,00 €
b) Halbjahresgebühr 10,00 €
c) Gebühr für 4 Wochen 3,00 €
d) Kinder und Schüleriinnen sind von der Zahlung einer

Auslei hgebühr befreit.

2. Ersatzausstellung eines in Verlust geratenen oder unbrauch-
baren Benutzerausweises 3,50 €
Ausgenommen sind Ausweise, die wegen Namensänderung
ausgestellt werden.

3. Beschädigte oder abgezogene Barcode-Etiketten
pro Medieneinhei t  1,00 €

4. Medien, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zurückgegeben werden
pro Medieneinhei t  und versäumten Öffnungstag 0,15 €

Die Versäumnisgebühr ist auch zu entrichten, wenn der Entleiher
keine schrift l iche Mahnung erhalten hat.

5. Schrift l iche Mahnung durch die Bücherei 2,00 €

6. Einziehung von Buchern 7,50 €

7 " Ersatz für beschädigte Medienhüllen 1,50 €

8. Bücher und Zeitschriften aus dem auswärtiqen Leihverkehr
pro Medieneinhei t  1,00 €

9. Ersatztei le fur  Spiele 1,00 €

'10. Für die Internet-Nutzung werden folgende Gebühren erhoben:

a) Internet-Nutzung pro angefangene 30 Minuten 1,50 €



b) Ausdruck pro Seite

c) Herunterladen incl. Diskette

(2) Gebührenschuldner ist der Benutzer.
samtschuldner.

0 , 1 0  €

1 , 0 0  €

Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Ge-

(3) Die Gebührenschuld entsteht mit der Ausleihe, mit dem Antrag auf Ausstellung
eines Ersatzausweises, des Eintritts der verspäteten Ruckgabe, der Feststellung äer
Beschädigung oder des Verlustes.

(a) Die Gebühren nach Abs. 1 Ziffern 1 und 2 werden im voraus fällig; die Gebühren
nach Abs. l Zif'fern 3 bis I nach Eintritt des Ereignisses.

(5) Portoauslagen sind von dem Benutzer zu erstatten.

s 7
Ausschluss von der Benutzung

Benutzer kÖnnen vorübergehend oder auf Dauer von der Benutzung der Bücherei
ausgeschlossen werden, wenn sie

1- BÜcher, andere Medien oder Einrichtungen der Bücherei beschmutzen, be-
schädigen oder unbrauchbar machen,
entliehene Bücher und andere Medien Dritten überlassen,
ihren Benutzerausweis missbräuchlich handhaben,
entl iehene Bücher und andere Medien wiederholt mit erheblicher Verspätuno
zurückgeben"

s 8
Datenverarbeitung

(1) Die Bücherei wird durch persönliche Erklärung der Leserinnen und Leser, bei
Minderjährigen durch deren gesetzlichen Vertreter, ermächtigt, die fur die Anwen-
dung dieser satzung erforderlichen personenbezogenen Datän, wie z. B. Name,
Vorname, Adresse und Geburtsdatum, zu erfassen und in einem automatisierten
Datenverarbeitungsverfahren zu verarbeiten und zu speichern.

(2) Die Daten sind fruhestens nach2, spätestens jedoch 3 Jahre nach der zuletzt
getätigten Entleihung zu löschen, wenn das Leserkonto ausgeglichen ist.

(3) Fur Vollstreckungsverfahren dürfen die Daten an die jeweils zuständige Voll-
streckungsbehörde weiterverm ittelt werden.

2 .

4 .



s e
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. April 2OO4 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der StadtBurg auf Fehmarn uber die Benutzung der stadtbücherei vom 1 g.12.1gg4 in der z.Zt. gültigen Fassung außer Kraft.

Ausgefertigt:
Fehmarn, den 15. März20O4

Stadt Fehmy
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(Otto-Uwe Schmiedt)
Bürgermeister

vorstehende Benutzungs- und Gebührensatzung für die stadtbücherei wird hiermit
gemäß $ 16 der Hauptsatzung der Stadt Fehmarn öffentl ich bekannt gemacht.

Fehmarn, den 15. März2OO4

Stadt Fehmarn 
/?

, /n

/7fto b*1 q--
I

(Otto-Uwe Schmiedt)
Bürgermeister


